
 
 

 

S A T Z U N G 

 

über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
„Sonnenbuckel/Weimarstraße“ in Tuttlingen 

 

Gemäß § 162 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 der Ge-

meindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der jeweils gültigen Fassung hat 

der Gemeinderat der Stadt Tuttlingen am 26.09.2022 die folgende Satzung beschlos-

sen:  

 

§ 1 Festlegung des Sanierungsgebietes 

Im nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche Missstände vor. 

Dieser Bereich soll durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen verbessert und um-

gestaltet werden. Das insgesamt ca. 23,8 Hektar umfassende Gebiet wird hiermit als 

Sanierungsgebiet förmlich festgelegt und erhält die Bezeichnung „Sonnenbu-

ckel/Weimarstraße“. 

 

Werden innerhalb des Sanierungsgebiets durch Grundstückszusammenlegungen 

Flurstücke aufgelöst und neue Flurstücke gebildet oder entstehen durch Grundstücks-

teilungen neue Flurstücke, sind auf diese insoweit die Bestimmungen dieser Satzung 

ebenfalls anzuwenden. 

 

Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der in 

dem beiliegenden Lageplan „Sonnenbuckel/Weimarstraße“ von der im Oktober 2022 

abgegrenzten Fläche. Der Plan ist Bestandteil dieser Satzung.  

 

 

§ 2 Verfahren 

Die Sanierungsmaßnahme wird im „klassischen Verfahren“ durchgeführt. Die besonde-

ren sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156 BauGB finden Anwendung. 

 

 

 



 

 

§ 3 Durchführungszeitraum 

Die Laufzeit der Sanierung wird gem. § 142 Abs. 3 Satz 3 BauGB auf den 31.12.2034 

festgelegt. 

 

§ 4 Inkrafttreten 

Diese Satzung wird gemäß § 162 Absatz 2 BauGB mit ihrer öffentlichen Bekanntma-

chung rechtsverbindlich. 

 

 

 

 

Tuttlingen, 28.09.2022 

 

gez. Michael Beck 

Oberbürgermeister 

 


